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Informationen zur Kurzzeitpflege 

 

Formulare: 

 

- Anmeldung zur Aufnahme und Ärztlichen Fragebogen (im Pflege & Wohnen 
Katharina erhältlich) 

- Bei der zuständigen Pflegekasse muss ein Antrag auf vollstationäre 
Kurzzeitpflege gestellt werden 

- Zahlungsbestätigung der Pflegekasse 

 
Finanzierung: 

 
Die Pflegekassen erstatten max. 3.539,00 € (Jahresbudget) für max. 56 Tage 
Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege (KZP/ VHP). Der von den Pflegekassen 
erstattete Tagessatz beinhaltet die Pflegeleistung zuzüglich der 
Ausbildungsvergütung. Unterkunft, Verpflegung und lnv.  Kosten sind vom Bewohner 
zu tragen (Eigenanteil pro Tag in Höhe von 46,66 €). Der von der Johannesstift 
Diakonie Pflege & Wohnen Sachsen-Anhalt gGmbH mit den Pflegekassen 
vereinbarte tägliche Erstattungssatz beträgt 118,38 €. Damit sind die max. gewährten 
3.539,00 € am 30.Tag der KZP oder Verhinderungspflege aufgebraucht. 
 
Folgender Eigenanteil ist demnach vom Bewohner zu begleichen:  
1. -29.Tag        46,66 € /Tag 
30. Tag      59,06 € /Tag 
ab 31. Tag    165,04 € /Tag 
 
Bei Inanspruchnahme von 56 Tagen KZP oder VHP ergibt sich ein Eigenanteil von  
5.703,24 €. 

 
Unser Service: 

 
- Pflege durch Fachpersonal rund um die Uhr 
- täglich fünf Mahlzeiten 
- Teilnahme an Ergotherapie und allen Veranstaltungen des Hauses 
 
Für den Aufenthalt benötigen Sie: 

 
- Personalausweis und Krankenkassenchipkarte 
- ausreichend persönliche Bekleidung 
- Körperpflegemittel 
- Reisetasche I Kulturtasche für einen evtl. Krankenhausaufenthalt 
- Heil- und Hilfsmittel, sowie lnkontinenzmaterial für die Dauer des Aufenthaltes 
- alle Medikamente (ausreichend), die Sie zum Zeitpunkt der Aufnahme einnehmen 

(in der Originalverpackung) 
Achtung:  Sollten Sie während der Zeit Ihres Aufenthaltes zur Blutzuckerbe-
stimmung ein Blutzuckermessgerät verwenden,  benötigen wir zwingend eine 
entsprechende Kontrolllösung zur Überprüfung der Funktionalität des Gerätes. 
Andernfalls ist es den Mitarbeitenden des Wohnbereiches aus Haftpflichtgründen 
untersagt, Insulin zu verabreichen. Die Kontrolllösung für Ihr Blutzuckermessgerät 
erhalten Sie in der Apotheke. 


